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Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger von Käbschütztal!

Freistehende Räumlichkeiten über der Feuerwehr Krögis

Wir, die Gemeindeverwaltung Käbschütztal, suchen nach neuen, kreativen Nutzungsmöglich-
keiten für die bereits länger freistehenden Räumlichkeiten – im Obergeschoss der Feuerwehr
Krögis. Wie auf den Bildern zu erkennen ist, handelt es sich um einen großen, lichtdurchflute-
ten Raum mit ca. 135 m² und einer kleinen Nische. Derzeit befinden sich die Räume noch im
nicht ausgebauten Zustand, da die zukünftige Nutzung den Ausbau bestimmen soll. Über ei-
nen separaten Eingang und ein eigenes Treppenhaus erreicht man das Obergeschoss. Im Erd-
geschoss stehen bereits ausgebaute Sanitäranlagen zur Nutzung zur Verfügung. Parkplätze
wären ebenfalls ausreichend vorhanden.

Diese Location bietet eine tolle Chance, unser Gemeinschaftsleben zu bereichern und viel-
leicht neue Projekte ins Leben zu rufen.

Denkbar wäre eine gewerbliche als auch private Nutzung. Aber auch andere Nutzungsvorschläge
sind herzlich willkommen – sei es für Kulturveranstaltungen, Gemeinschaftsprojekte, Bildungsan-
gebote oder soziale Initiativen.

Wenn du eine Idee hast oder dich engagieren möchtest, melde dich bei uns! Gemeinsam können
wir Käbschütztal noch lebendiger und vielfältiger gestalten.

Kontakt: gemeinde@gemeinde-kaebschuetztal.de

Zusammen mit dem Gemeinderat werden wir alle ein-
gegangenen Beiträge diskutieren und abwägen. Wir
hoffen das es uns gelingt (auch finanziell) davon auch
etwas umzusetzen.

Lasst uns gemeinsam an einer positiven Zukunft für
unsere Gemeinde arbeiten!

Vielen Dank für eure Unterstützung!
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18. August 2025

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

ich lade Sie herzlich zur 7. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
Käbschütztal im Jahr 2025 am

Dienstag, dem 26. August 2025 um 19.00 Uhr,

in den Mannschaftsraum der Feuerwehr Krögis, Ringstraße 2, 01665
Käbschütztal, ein.

1. Begrüßung
2. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Be-

schlussfähigkeit
3. Protokollbestätigung
4. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Beratung gefassten Beschlüs-

se und Eilentscheidungen des Bürgermeisters
5. Einwohnerfragezeit
6. Beschluss zum Durchführungsvertrag für den vorhabenbezogenen

Bebauungsplan „Wohn- und Gewerbestandort SPOWATEC GmbH“
Deila

7. Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
„Wohn- und Gewerbestandort SPOWATEC GmbH“ Deila

8. Beschluss über die Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die
Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Be -
treuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kinderta-
gespflege

9. Beschluss über die Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft
der Gemeinde Käbschütztal (Betreuungssatzung für Kindertages-
einrichtungen)

10. Beschluss zu Bauleistung - Gemeindeamt Hauseingangstür „Cosel-
Turm“

11. Beschluss zu Bauleistung Modernisierung Heizungsanlage Barnitz
Nr. 1

12. Beschluss über die Instandsetzungsarbeiten von Gemeindestraßen
in der Gemeinde Käbschütztal im Jahr 2025

13. Beratung zum Grundsatzbeschluss für die kommunale Wärmepla-
nung gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 1 WPG

14. Beschluss zum Antrag auf Neuverpachtung des Fischereigewässers
Teich in Sornitz Flurstück Nr. 155a

15. Beschluss zur Auftragsvergabe für Fällarbeiten am Radwanderweg
„Meißner 8“ Leutewitz - Sornitz

16. Informationen/Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen

Frank Müller
Bürgermeister

Einladung zur Gemeinderatssitzung 

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

Glückwünsche

Jubilare

Möchten auch Sie eine Gratulation im Amtsblatt? 

Dann füllen Sie folgendes Formular aus und senden es an die Ge -
meinde verwaltung Käbschütztal.

Sehr geehrte Jubilare, Einwohner und Einwohnerinnen,

aus datenschutzrechtlichen Gründen nach § 50 Abs. 2 Bundesmeldege-
setz (BMG)ist es derzeit leider nicht gestattet Jubiläen mit den Daten
aus dem Einwohnermelderegister zu veröffentlichen.

Aus diesem Grund müssen wir, bis auf weiteres, auch in unserem Amts-
blatt, auf die gewohnte Veröffentlichung der Altersjubiläen ohne schriftli-
ches Einverständnis verzichten. Sollten Sie die Veröffentlichung Ihres Al-
tersjubiläums wünschen, senden Sie das unten aufgeführte Formular
ausgefüllt an die Gemeindeverwaltung zurück.

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung 
von Altersjubilaren

Ich bin einverstanden, dass beginnend ab meinem 70. Geburtstag,
Jubiläen aller fünf Jahre veröffentlicht werden dürfen. Der Bür-
germeister der Gemeinde Käbschütztal wird von mir hiermit ermäch-
tigt, Daten aus dem Einwohnermelderegister der Gemeinde Käb-
schütztal für die Veröffentlichung der Jubiläen zu nutzen. Mir ist 
bekannt, dass ich dieses Einverständnis jederzeit widerrufen kann.

…………………………………………………………………………….

Name, Vorname

……………………….....…………

Geburtsdatum

Adresse:

……………………………………………………..…………..

……………………………………………………..…………..

………………………………………………………………..…………...

Datum, Unterschrift

✂

Nachträglich zum 15. August gratulieren wir herzlichst 

Gudrun Förster aus Krögis

zum 85. Geburtstag.

Impressum 

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Käbschütztal Krögis, Kirchgasse 4A, 01665
Käbschütztal, Tel./Fax: 035244 4870, 035244 48799; 
E-Mail: gemeinde@gemeinde-kaebschuetztal.de. V.i.S.d.P. für den amtlichen Teil: 
Bürgermeister Herr Frank Müller oder Vertreter im Amt, Informationen: Berichte in
den übrigen Rubriken oder vom Verfasser unterzeichnente Beiträge stellen die 
jeweilige Meinung der Verfasser dar. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. 

Gesamtherstellung und Anzeigen: Riedel GmbH & Co. KG – Verlag für
Kommunal- und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, Gottfried-Schenker-Straße 1,
09244 Lichtenau/OT Ottendorf, Telefon: 037208/876-0, E-Mail: info@riedel-verlag.de,
Verantwortlicher: Hannes Riedel. Es gilt die Anzeigenpreisliste 2025.

Verteilung: Mitnahmezeitung 
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Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils
geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 24.06.2025
mit Beschluss- Nr.: 27-6/25 die Haushaltssatzung 2025 beschlossen.
Mit dem Bescheid des Landratsamtes Meißen zur Prüfung der Gesetz-
mäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 vom
30.07.2025, wurde die Genehmigung der Kreditaufnahme an die Bedin-
gung geknüpft, den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kre-
ditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
in der Haushaltssatzung 2025 auf 171.550 € anzupassen. Mit Be-
schluss- Nr.:30-1a/25 trat der Gemeinderat der Gemeinde Käbschütztal
am 12.08.2025 der geänderten Satzung bei und wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan nebst Anlagen werden
vom 19.08. bis 26.08.2025 in der Gemeindeverwaltung Käbschütztal,
OT Krögis, Kirchgasse 4A, im Zimmer der Kämmerei öffentlich niederge-
legt. Die Einsichtnahme ist für jedermann kostenfrei.

Die Auslegung erfolgt: 
Montag, Mittwoch, Freitag 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr
Dienstag 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Frank Müller Siegel
Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Käbschütztal für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils
geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 24.06.2025
und mit Beitrittsbeschluss vom 12.08.2025 folgende Haushaltssatzung
beschlossen: 

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu
leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf          5.559.557,00 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

auf 6.799.114,00 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und

Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -1.239.557,00 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge

auf 0,00 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen

auf 0,00 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und

Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 0,00 Euro
- Gesamtergebnis auf -1.239.557,00 Euro

Öffentliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der Gemeinde Käbschütztal 
für das Haushaltsjahr 2025

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von
Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus
Vorjahren auf 0,00 Euro

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus
Vorjahren auf 0,00 Euro

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß
§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 247.006,00 Euro

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im
Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß
§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0,00 Euro

- veranschlagten Gesamtergebnis auf -992.551,00 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 5.236.415,00 Euro

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 6.195.895,00 Euro

- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus
laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Aus-
zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  -959.480,00 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit auf 252.390,00 Euro

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf 1.119.550,00 Euro

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit auf -867.160,00 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag
als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss
oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungs.
tätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge
der Einzahlungen und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf -1.826.640,00 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf 171.550,00 Euro

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf 77.100,00 Euro

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit auf 94.450,00 Euro

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln
im Haushaltsjahr auf -2.980.745,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsmaßnahmen wird auf 171.550,00 Euro 
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.200.000,00 Euro
festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung
festgesetzt worden sind, betragen:
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Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
für den Bereich Meißen und Lommatzsch

Zur Anforderung des Bereitschaftsarztes für den Kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienst im Zeitraum:  

18.08.2025 bis 15.09.2025

Montag, Dienstag                           19:00 bis 07:00 Uhr
Mittwoch                                         14:00 bis 07:00 Uhr
Donnerstag                                     19:00 bis 07:00 Uhr
Freitag                                            14:00 bis 07:00 Uhr

Samstag, Sonntag und feiertags    
07:00 bis 07:00 Uhr steht die zentrale Rufnummer:

Regionalleitstelle Dresden 
Tel.: 116 117
zur Verfügung.

Bereitschaftsdienst Apotheken

Bereich Meißen

Montag bis Freitag          08:00 Uhr bis 08:00 Uhr
Samstag                           20:00 Uhr bis 08:00 Uhr
Samstag zusätzlich:            Stadtwald Apotheke Meißen 
                                         08:30 Uhr bis 20:00 Uhr
Sonn- und Feiertag         08:00 Uhr bis 08:00 Uhr

18.08.2025       Kristall Apotheke Radebeul
19.08.2025       Spitzgrund Apotheke Coswig
20.08.2025       Neue Apotheke Coswig
21.08.2025       Elbtal Apotheke Cossebaude
22.08.2025       Rathaus Apotheke Coswig
23.08.2025       Kronen Apotheke Coswig
24.08.2025       Sidonien Apotheke Radebeul
25.08.2025       Adler Apotheke Radebeul
26.08.2025       Markt Apotheke Meißen
27.08.2025       Markt Apotheke Lommatzsch
28.08.2025       Stadt Apotheke Radebeul
29.08.2025       Triebischtal Apotheke Meißen
30.08.2025       Apotheke an der Elbe Radebeul
31.08.2025       Hahnemann Apotheke Meißen
01.09.2025       Lößnitz Apotheke Radebeul
02.09.2025       Moritz Apotheke Meißen
03.09.2025       Spitzgrund Apotheke Coswig
04.09.2025       Neue Apotheke Coswig
05.09.2025       Elbtal Apotheke Cossebaude
06.09.2025       Adler Apotheke Radebeul
07.09.2025       Markt Apotheke Meißen
08.09.2025       Markt Apotheke Lommatzsch
09.09.2025       Stadt Apotheke Radebeul
10.09.2025       Triebischtal Apotheke Meißen
11.09.2025       Apotheke an der Elbe Radebeul
12.09.2025       Hahnemann Apotheke Meißen
13.09.2025       Sidonien Apotheke Radebeul
14.09.2025       Moritz Apotheke Meißen
15.09.2025       Bethesda Apotheke Radebeul

www.gemeinde-kaebschuetztal.de

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf                                                               370 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                               480 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf                   0 Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für 
Windenergieanlagen (Grundsteuer D) auf                                  0 Prozent
Gewerbesteuer auf                                                                412 Prozent

§ 6

Auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses wird verzichtet.

Krögis, den 13.08.2025

....................................
Unterschrift Bürgermeister (Siegel)

Notrufanschlüsse

FFw/Med.Hilfe:                                          112 – kostenlos
Polizei:                                                        110 – kostenlos
Feuerwehr/Rettungsdienst:                       0351-50121-4122
Polizeidienststelle Meißen:                        03521-4720 
Hilfetelefon Gewalt gg. Frauen                  08000-116016

Wasser: während der Dienstzeit               035246-5150 
Fax                                                            035246-51520
außerhalb d. Dienstzeit:  Wasser:             0171-3776017
                                       Abwasser:         0172-9508721
ELT                                                   0351-50178881

Gas:   während der Dienstzeit                   03521-4 63-2 50
          außerhalb der Dienstzeit                 0800-7 87 90 00

Erreichbarkeit

Sprechtage Gemeindeverwaltung:
Telefon: 035244/ 4870 Fax: 035244/48799
Montag                               geschlossen
Dienstag                             09.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch                            geschlossen
Donnerstag                         09.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag                                geschlossen

Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft 

Die diesjährige Versammlung der Jagdgenossenschaft Jahna fand am
06.06.2025 in der Gaststätte „Güldene Aue“ in Keilbusch statt.

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:
- Entlastung des Jagdvorstandes für das vergangene Jagdjahr
- Beschlussfassung zur neuen Satzung der Jagdgenossenschaft

Das Protokoll und die Satzung können ab 19.08.2025 für einen Monat in
der Gemeinde Käbschütztal, OT Krögis, Kirchgasse 4A, 01665 Käb-
schütztal, Zimmer 5 (Liegenschaften) eingesehen werden.

Der Jagdvorstand

Amtliche Bekanntmachungen
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Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Hahnemann-Apotheke Meißen
Neugasse 11, 01662 Meißen
Tel. 03521 453384

Regenbogen-Apotheke Meißen
Brauhausstr. 12 B, 01662 Meißen
Tel. 03521 405995

Elbtal-Apotheke Meißen
Niederauer Str. 43, 01662 Meißen
Tel. 03521 72030 

Sonnen-Apotheke Meißen
Neumarkt 5, 01662 Meißen
Tel. 03521 732008

Moritz-Apotheke Meißen
Zaschendorfer Str. 23, 01662 Meißen
Tel.  03521 738648

Triebischtal-Apotheke Meißen
Talstr. 23, 01662 Meißen
Tel. 03521 452631 

Stadtwald-Apotheke Meißen
Schützestr. 1, 01662 Meißen
Tel. 03521 45000 

Markt-Apotheke Meißen
Markt 4, 01662 Meißen
Tel. 03521 459051

Rathaus-Apotheke Coswig
Hauptstr. 13, 01640 Coswig
Tel. 03523 75508

Kronen-Apotheke Coswig
Dresdner Str. 60, 01640 Coswig
Tel. 03523 75234 

Spitzgrund-Apotheke Coswig
Moritzburger Str. 74, 01640 Coswig
Tel. 03523 62762

Neue Apotheke Coswig
Am Ringpark 1 F, 01640 Coswig
Tel. 03523 60236  

Alte Apotheke Weinböhla
Hauptstr. 43, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 32213

Rathaus-Apotheke Weinböhla
Hauptstr. 12, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 32832

Apotheke am Kirchplatz Weinböhla
Kirchplatz 15, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 477647

Adler  Apotheke Radebeul
Moritzburger Str. 13, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8309778

Stadt Apotheke Radebeul
Bahnhofstr. 19, 01445 Radebeul
Tel.  0351 8304168

Apotheke im Kaufland Radebeul
Weintraubenstr. 31, 01445 Radebeul
Tel. 0351 837390 

Lößnitz Apotheke Radebeul
Hauptstr. 25, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8304640

Bethesda Apotheke Radebeul
Borstraße 30, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8362378

Apotheke Radebeul West
Güterhofstr. 9, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8361478

Kristall Apotheke Radebeul
Hauptstr. 14, 01445 Radebeul
Tel. 0351 2722900

Ahorn Apotheke Cossebaude
Dresdner Str. 17, 01156 Dresden
Tel. 0351 45418146

Anschriften der Apotheken mit Telefonnummer Verkauf des Kleinbahnhofes in Görna Nr. 17 B, 
Flurstück Nr. 105/4 – ehemaliger Jugendclub

Die Gemeinde Käbschütztal schreibt das oben genannte Objekt zum Kauf
aus.

Beschreibung des Objektes:
- Flurstück Nr. 105/4 der Gemarkung Görna
- Flächengröße 727 m²
- Bruttogrundfläche des Gebäudes: 32 m²
- eingeschossig
- Das Gebäude ist denkmalgeschützt.
- Das Grundstück liegt im Überschwemmungsgebiet.
- Energieanschluss vorhanden
- kein Trink- und Abwasseranschluss
- Im Außenbereich befinden sich ein baufälliger Wagon der als Schup-

pen genutzt wurde und eine Grillstelle.
- Der Mindestkaufpreis wurde auf 19.000 € festgesetzt.

Görna befindet sich an der B 101 zwischen Krögis und Meißen. Die Auto-
bahnanschlussstelle Nossen-Ost der A 14/A 4 liegt ca. 10 km entfernt.
Eigentümer ist die Gemeinde Käbschütztal, OT Krögis, Kirchgasse 4A,
01665 Käbschütztal.

Ansprechpartner: VERING IMMOBILIEN, Scharfenberger Straße 43,
01139 Dresden. Telefon: 0351/888 26 88, Funk: 0173/3677319, E-Mail: in-
fo@vering-immobilien.de.

Anzeige(n)
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Vandalismus im OT Neu-Schletta 
an einer Bushaltestelle

Am 26.07.2025 wurde die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort wurde ein unschö-
nes ungewöhnliches Bild vorgefunden. Eine Bushaltestelle wurde mit Altöl
großflächig verunreinigt. Mittels Ölbindemittel konnte die Schadenslage
auf dem Boden gemildert werden.
Solch ein Vandalismus ist erschreckend!

Spendenaufruf für den Spielplatz Niederjahna

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Käbschütztal,

unsere Kinder verdienen einen sicheren und schönen Ort zum Spielen und
Toben. Leider hat die jährliche Spielplatzprüfung in Niederjahna erhebli-
che Mängel an unserem Spielplatz ergeben. Diese Mängel müssen drin-
gend behoben werden, um die Sicherheit unserer Kinder wieder vollum-
fänglich zu gewährleisten.

Die Gemeindeverwaltung steht vor der Herausforderung, die notwendi-
gen Reparaturen durchzuführen. Leider sind derzeit keine finanziellen Mit-
tel vorhanden, um die Instandsetzung sofort in Angriff zu nehmen. Des-
halb wenden wir uns heute an Sie – unsere engagierte Gemeinschaft.

Wir bitten Sie herzlich um Ihre Unterstützung, damit wir gemeinsam den
Spielplatz in Niederjahna wieder in einen sicheren und einladenden Ort
verwandeln können. Jeder Beitrag, egal in welcher Höhe, hilft dabei, die
notwendigen Reparaturen zu realisieren und unseren Kindern ein sicheres
Umfeld zu bieten.

Spenden können Sie auf folgendes Konto überweisen:

Kontoinhaber: 
Gemeinde Käbschütztal 
Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE29 1203 0000 0011 2377 40 
BIC: BYLADEM1001
Verwendungszweck: 
Spende Spielplatz Niederjahna

Gemeinsam können wir viel bewegen! Lassen Sie uns zusammenstehen
und den Spielplatz für unsere Kinder wieder sicher und schön machen.

Eine Spendenbescheinigung wird Ihnen automatisch zugestellt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Anzeige(n)
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Feuerwehreinsätze 

Einsatz 09 – 14.07.2025
Die Kameraden der FFw Käbschütztal wurden zu einer technischen we-
gen eines Verkehrsunfalles in Löthain alarmiert.

Einsatz 10 –26.07.2025
Die Kameraden der FFw Käbschütztal wurden wegen einer Altölver-
schmutzung in Neuschletta alarmiert. Hier wurden eine Bushaltestelle
sowie der Gehweg verunreinigt.

Feuerwehr Andere Mitteilungen

Andere Mitteilungen

Treffpunkte unserer Feuerwehren

Die Dienste und Treffen der Feuerwehrkameraden finden nach Dienst-
plan an Freitagen im 14-tägigen Rhythmus statt. 

Marcus Schmuck, Gemeindewehrleiter

Kontakte
Feuerwehr Kagen: ffwkagen@gmx.de
Feuerwehr Löthain: wehrleitung@feuerwehr-loethain.de
Feuerwehr Krögis: ffw-kroegis@web.de
Feuerwehr Planitz-Deila: feuerwehrplanitzdeila@gmail.com
Jugendfeuerwehr Krögis: kevin.altermann@gmx.de
Jugendfeuerwehr Löthain: jugend@feuerwehr-loethain.de

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,

nach 32 Jahren hausärztlicher Tätigkeit in Krögis verabschiede ich mich
in den Ruhestand.
Gerne hätte ich noch etwas länger gearbeitet, aber die Möglichkeit die
Praxis an eine Nachfolgerin zu übergeben, hat sich nur jetzt ergeben.
Mir ist es wichtig, dass die Arztpraxis Krögis bestehen bleibt und die 
Patienten versorgt sind.
Deshalb übergebe ich meine Praxis zum 01.10.2025 an Frau Dr. 
Christiane Brosche.
Frau Dr. Brosche ist eine erfahrene Hausärztin und Fachärztin für Innere
Medizin. Ich bin sehr froh, dass sie meine Praxis übernimmt!
Wie Sie wissen, ist es äußerst schwierig für Hausarztpraxen auf dem
Land Nachfolger zu finden. Dies ist nun mit Frau Dr. Brosche gelungen. 
Bitte schenken Sie auch meiner Kollegin Ihr Vertrauen!
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Treue und Ihr Vertrauen und wün-
sche Ihnen und Ihren Familien alles Gute.
Das bewährte Praxisteam Schwester Edith und Schwester Luise ist wei-
terhin für Sie da.
Meine Nachfolgerin freut sich auf Sie, und  bitte bleiben Sie gesund!

Ihre Dr. Helga Hector       

Wer ist eigentlich zuständig am Bach?

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, wer sich eigentlich um
die Gewässer im Ort kümmert. Wer ist eigentlich zuständig? 
Geregelt wird das in den Wassergesetzen. Es gibt das Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) des Bundes und das Sächsische Wassergesetz
(SächsWG). Und wer ist laut diesen Gesetzen jetzt zuständig für Gewäs-
ser? Das ist entweder die Gemeinde, oder die Landestalsperrenverwal-
tung (LTV). Die Gemeinde betreut Gewässer 2. Ordnung (kleinere Ge-
wässer), während die LTV für Gewässer 1. Ordnung (größere Gewässer)
verantwortlich ist. Welche genau das sind, steht im „Verzeichnis der Ge-
wässer erster Ordnung“. Künstlich angelegte Gewässer, wie Mühlgräben
oder Teiche, sind von demjenigen, der diese angelegt hat zu unterhalten. 
Doch was bedeutet Zuständigkeit? Welche Aufgaben sind damit ge-
meint? Der Zuständige ist Träger der Unterhaltungslast und damit unter
anderem verpflichtet…
• … das Gewässerbett und die Ufer zu erhalten
• … den gewässerbegleitenden Gehölzbestand in der Böschung zu

pflegen und durch standortgerechte Pflanzungen zu entwickeln
• … den ordnungsgemäßen Wasserabfluss zu sichern
• … und die ökologische Funktionsfähigkeit zu erhalten und zu verbes-

sern
Die Zuständigkeit der Gemeinde oder der LTV beschränkt sich auf das
Gewässerbett und die Ufer. Das wirft natürlich die Frage auf, wo das Ufer
beginnt und endet. Auch das verrät uns auch das Sächsische Wasserge-
setz. Das Ufer ist der Bereich zwischen dem mit Wasser durchflossenen
Bach oder Fluss und der Böschungsoberkante. Wenn die Böschungs-
oberkante nicht klar erkennbar ist, wird der mittlere Hochwasserstand als
Uferlinie genutzt. 
An das Ufer grenzt der Gewässerrandstreifen an. Da sich diese Flächen
außerhalb des Ufers befinden, sind Gemeinde oder LTV auch nicht mehr
zuständig. Hier liegt die Zuständigkeit zur Pflege und Entwicklung beim
Flächeneigentümer. Ausnahmen sind Ufermauern, für die unterschiedli-
che Zuständigkeiten gelten können.
Weitere Informationen können Sie im Internet erhalten unter:
https://www.wasser.sachsen.de/gewaesserrandstreifen-21116.html 
Was bedeutet das nun also für Anlieger? Sie können von Maßnahmen
betroffen sein. So kann es etwa nötig sein, ein Grundstück zu betreten
oder zu befahren, um das Gewässer zu erreichen. Anlieger müssen dies
dulden. Jedoch muss der Unterhaltungspflichtige dies rechtzeitig vorher
ankündigen. Maßnahmen, die einen wesentlichen Einfluss auf das Ge-
wässer haben, brauchen vorher außerdem eine Genehmigung der unte-
ren Wasserbehörde (uWB).
Jetzt wissen Sie Bescheid, wer sich um das Gewässer im Ort kümmert,
welche Aufgaben damit verbunden sind und wie Anlieger betroffen sein
können.

Dieser Text entstand in Zusammenarbeit der Fachberaterinnen und
Fachberater Gewässer des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie und der unteren Wasserbehörde des Landkreises



C
M
Y
K

8

Käbschütztaler Gemeindeblatt Nichtamtliche Bekanntmachungen

18. August 2025

Andere Mitteilungen

Initiative „Sachsen pflanzt gemeinsam  –
Aktion 1000 Obstbäume“

Bewerben Sie sich jetzt!

Lebensraum für Insekten – und Obst für Alle!
Sie haben für mind. 2 Obstbäume auf ihrer Fläche im Ort Platz?

Dann unterstützen wir Sie gerne mit Obstbäumen aus sächsischen
Baumschulen!

„Sachsen pflanzt gemeinsam - Aktion 1000 Obstbäume“ ist eine Initiative
des Sächsischen Landtages (gemäß Beschluss zum Doppelhaushalt
2025/2026). Die Initiative wird im Rahmen einer Kooperation zwischen
Deutschem Verband für Landschaftspflege (DVL)- Landesverband Sach-
sen e.V. und dem Bund Deutscher Baumschulen (BdB) e.V. Landesver-
band Sachsen umgesetzt.

Schulen, Kitas, freiwillige Feuerwehren, Jugendclubs, Berufsschulen, 
außerschulische Bildungseinrichtungen, gemeinnützige Vereine, Kirchge-
meinden und andere gemeinnützige Organisationen können sich um zwei
bis fünf Obstbäume als Hochstamm, Mittelstamm oder Niederstamm
bewerben. Und für die schnelle Ernte können Sie auch bis zu fünf Beeren-
sträucher erhalten. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Sie
unter https://dvl- sachsen.de/de/58/p1/-obstbaeume.html.
Bewerben Sie sich jetzt bis 05. September 2025 für die Herbstpflan-
zung 2025. Oder auch schon für die Pflanzung im Frühjahr 2026.

Dazu füllen Sie einfach online ein Bewerbungsformular aus unter
https://dvl-sachsen.de/de/58/p1/-obstbaeume.html. Dort laden Sie noch
mind. zwei Bilder der Fläche und ein Luftbild mit eingezeichneten
Pflanzstandorten hoch (Kreuze im google Luftbild).
Zusammen mit den Obstbäumen bekommen Sie Wurzelschutz, Stamm-
schutz und ggf. Befestigungsmaterial gestellt. Ein Ansprechpartner Ihrer
Einrichtung/  Organisation  („Baumpate“) kümmert sich um die Pflanzung,
Wässern und Obstbaumschnitt und die künftige Obsternte. Detaillierte
Hinweise zur Obstbaumpflanzung und -pflege finden Sie ebenso auf un-
serer Homepage.

Fragen beantworten Ihnen gerne:

Zur Bewerbung:
Sabine Ochsner
DVL-Landesverband Sachsen 
Tel.: 03501/57 100 75
E-Mail: obstbaum-orga@dvl-sachsen.de

Zur Pflanzung und Pflege:
Katrin Müller
DVL-Regionalbüro Sächs. Schweiz-Osterzgebirge 
Tel.: 03504/ 62 96 61
E-Mail: obstbaum-wissen@dvl-sachsen.de

Anzeige(n)
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Blaulichtwochen in der Johanniter-Kita „Spatzennest“
Barnitz

Seit ich in der Kita in Barnitz als Erzieherin arbeite, wird jedes Jahr eine
Feuerwehr-/Rettungsübung  mit Probealarm und Personenrettung aus
dem Haus durchgeführt.  Dies ist wichtig, damit bei einem Brand jeder Be-
teiligte weiß, was er zu tun hat. 
Immer wieder stellen wir fest, dass es Kinder gibt, die sehr ängstlich sind,
wenn der Alarm ertönt. 
Um diesen Kindern die Angst zu nehmen, organisierten wir in den vergan-
genen zwei Jahren die Blaulichtwochen. 
Feuerwehr, Rettungswache und Polizei unterstützten uns in dieser Zeit,
um den Kindern die Angst vor den Fahrzeugen und den Menschen in Uni-
form zu nehmen.
Auch diese Jahr nutzten wir die Ferienwochen, um den Kindern die Arbeit
der Frauen und Männer der freiwilligen Feuerwehr Krögis u. Deila sowie
der Johanniter-Rettungswache Katzenberg vorzustellen. Zu unserer
Überraschung wurde dieses Jahr keine Rettung von Personen aus dem
Haus über die Leiter geübt. Nein, die Feuerwehr hat sich Gedanken ge-
macht, wie man die Angst vor einer Leiter und der Höhe noch nehmen
kann.
Im Gepäck hatten sie ein kleines Plüschkätzchen. Dies war auf einen
Baum geklettert und konnte nicht wieder herunter. Es wurde einen Leiter
angelegt und die mutigen Kinder durften das Kätzchen retten.
Ich wollte es nicht glauben, aber es ist wahr: „meine“ kleinsten Teddykin-
der aua aus Kindergarten schauten mit Respekt auf die Leiter. Wer am An-
fang noch ängstlich war, brachte es nicht übers Herz, die Katze auf dem
Baum zu lassen, stieg auf die Leiter und holte sie herunter. Der Beifall war
der Lohn.
Es gibt Momente, da ist man stolz, wenn man sieht, wie die Kinder über
sich hinauswachsen.
Besonders schön ist es zu sehen, dass vielleicht auch durch die jährlichen
Besuche der Feuerwehr durch und bei der Feuerwehr der eine oder ande-
re, der mal unsere Kita besuchte, das Ehrenamt der freiwilligen Helfer für
sich entdeckte und uns zeigen kann, wie wichtig diese Arbeit ist.
Auch Rettungssanitäter der Johanniter-Rettungswache Katzenberg zeig-
ten mit viel Engagement und Spaß den Kindern, wie im Notfall kleine
Wunden versorgt werden, was stabile Seitenlage heißt, wie man Verbände
anlegt, was ein Rettungssanitäter alles in seinem Auto so „versteckt“ hat
und wie ein verletzter Transportiert wird. 
Wir möchten auf diesem Weg uns bei allen Beteiligten der Freiwilligen
Feuerwehr Krögis und Deila und der Rettungswache Katzenberg für ihre
Arbeit und ihren Einsatz bedanken. 
Und wir hoffen, wir haben wieder bei einigen Kindern das Interesse daran
geweckt, in deren Fußstapfen zu treten und ihre Arbeit fortzuführen. Denn
das sind die Retter von morgen!

Schulen und Kindereinrichtungen

Anzeige(n)
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Danke sagt Sylvia Schütze, Erzieherin der Teddygruppe im Namen aller
Kinder und Kolleginnen der Johanniter-Kita Barnitz.

P.S. Auch die Polizei aus Nossen überraschte uns noch in der letzten Feri-
enwoche mit ihrem Besuch. Denn der anfangs geplante Termin musste
ausfallen, weil sie im Einsatz in der Gohrischheide waren…
Drei Polizisten/innen zeigten den Kinder Ihr Einsatzfahrzeug mit allem,
was sie darin mitführen, erzählten den Kindern von ihrer vielfältigen Arbeit
und die Kinder durften sogar ihre Fingerabdrücke in einem Pass festhal-
ten und mitnehmen. Die älteren Kinder besprachen noch alles wichtige
zum Thema „Fremde und ihr Umgang damit“, damit sie gerüstet sind, falls
sie doch mal in eine derartige Situation kommen sollten. 
Ein herzliches Dankeschön auch an die Polizisten/innen aus Nossen für
Ihre Arbeit und den Besuch bei uns.

S. Leupold
Leiterin der Johanniter-Kita Barnitz

Gemeinde- und Vereinsleben
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Gemeinde- und Vereinsleben

Bühnenvolk Nossen – Dorfplatz 3, 01683 Nossen OT Rüsseina

Bei Interesse am Mitmachen, egal ob Ensemble, Bühnenbau, Ausstat-
tung etc. darf gern dazu kommen:

Abwechselnd mittwochs (gerade Wochen) und donnerstags (ungerade
Wochen) Jugendgruppe ab 5. Klasse von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr (ange-
lehnt an die Busfahrzeiten von und nach Nossen mit der 418)
Erwachsenengruppe im Anschluss von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr

September-Termine: 03.09., 11.09., 17.09. und 25.09.2025

Die Grüne Bühne – Kulturruine Nössige, Nössige Nr.9

► Fr. 13.09.2025 – Dorfkino –
Film wird noch bekannt gegeben
ab ca. 19:30 Uhr Eintritt 12€

bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage: 
https://landgestalten.online/termine/ ab ca. 19:30 Uhr
Eintritt 12€

► Fr. 26.09.2025 – Stromhard Kraft –
Lesung und Film „Ernst Degener“
ab 19:30 Uhr Eintritt: Spende

Stromhard Kraft liest und erzählt aus seinem Rennfahrerleben und die
Geschichte Ernst Degeners.
Im Anschluss zeigen wir den Dokumentarfilm: »Missile from the East«

Weitere aktuelle Veranstaltungshinweise im Internet unter: 
www.landgestalten.online

Und so erreichen Sie uns: team@landgestalten.online 
oder Tel.: +49 172 6149531

Löthainer Seniorenverein e.V.

Ein bisschen Sommerpause sei allen noch ge-
gönnt doch leider lässt das Sommerwetter
schon eine Weile auf sich warten. Obwohl -
Garten, Feld und Wald freuen sich über die vie-
len Regentropfen. Vielleicht bekommen wir ja
einen schönen milden Herbst?

Es wäre jedenfalls gut, sich folgenden Termin schon in den Kalender
einzuschreiben und weiterzusagen:

Freitag, 26. September 2025,
14.00 Uhr in Mehren

Spätsommernachmittag mit Sang und Klang

Näheres dazu erfahren Sie im Septemberblättel!

Ihr Löthainer Seniorenverein

Landgestalten e.V. 
Veranstaltungen und Termine im September
Öffentliches Atelier „Kulturkonsum” 
Rittergut 1 / 01683 Nossen/Raußlitz

► Mo. 08.09. + 22.09.2025 - Handarbeitscafé
15:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Gemeinsam mit Ellen Machallat Grimme wird genäht, gestrickt, gehäkelt
und gestickt. Jeder kann sein aktuelles Werkstück mitbringen, ein neues
beginnen, welches in den darauf folgenden Kursen fertig gestellt wird.
Oder sich einfach nur austauschen und Ideen sammeln. Geeignet für:
Jeden der Spaß an Handarbeit hat.

► Co-Working – immer freitags
9:00 Uhr bis 12:00 Uhr (mit Absprache auch länger)

Herzlich Willkommen im ländlichen Co-Working Space in Raußlitz.
Geeignet für: Arbeitsnomaden und Heimarbeiter, die Anschluss suchen.
Kreatives miteinander oder jeder in Ruhe für sich - allein oder mit Ande-
ren in unserem öffentlichen Atelier arbeiten. WLAN ist vorhanden.
Fragen und Kontakt unter: 0172/6149531 Mandy Hohlfeld

► Di. 30.09.2025 - Pflanzentauschbörse
17:00 bis 19:30 Uhr

Für alle, die im Garten Platz geschaffen haben und daher Pflanzen abge-
ben oder tauschen wollen, gibt es den Pflanzentausch in Raußlitz.
Kommt zahlreich nach Raußlitz vor das Atelier der Landgestalten.

Fragen und Kontakt unter : 0172/6149531 – Mandy Hohlfeld
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Gemeinde- und Vereinsleben

Angler zu Gast im Hort der Grundschule

Am 18.07.25 standen vor den Kin-
dern der Grundschule Krögis nicht
die Lehrer, sondern die Angel-
freunde Andy Altenberg und Oliver
Stephan vom Anglerverein Jahna-
tal e. V., um den Kindern den An-
gelverein vorzustellen.
Die Kinder erfuhren nicht nur Wis-
senswertes über den Natur- und
Umweltschutz, sondern auch über
Angeltechniken für die verschie-
densten Fischarten.
Den Angelfreunden saßen begeisterte Zuhörer gegenüber, vielleicht se-
hen wir den Einen oder Anderen in unserem Jugendcamp im September
in Niederjahna wieder.
Es sollte mich auch nicht wundern, wenn sich, wie im letzten Jahr, unse-
re Jugendgruppe vergrößert.
Bedanken möchten wir uns bei der Hortleiterin Frau Görne und ihren Er-
zieherinnen, dass sie es uns wieder ermöglichten, unseren Verein vorzu-
stellen.
Weiterhin ein großes Dankeschön an den Angelshop Naumann, Marcus
in Leisnig für die Bereitstellung von Anschauungsmaterialien.
Nicht zu vergessen – vielen Dank an unsere Akteure Andy Altenberg und
Oliver Stephan.
VIELEN DANK!

Harald Lau
Vorsitzender AV Jahnatal

„Offnes Eck“ 

jeden 1. Freitag im Monat in Kaisitz im Kaisitzer Eck 
18.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

Offen für Jung und Alt zum Plaudern und Ideen austauschen 

nächste Termine: 1.8., 5.9., 2.10.(Donnerstag), 31.10., 5.12.

Sonderveranstaltung am 6.9. 2025 17.00 Uhr: 
Jodelkonzert im Kaisitzer Eck!

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Krögis lädt herzlich ein:

GOTTESDIENSTE

Jahreslosung 2025
Prüft alles und behaltet das Gute!

1. Thessalonicher 5, Vers 21

Monatsspruch für August 2025
Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier
und bin sein Zeuge.

Apostelgeschichte 26, Vers 22 (L)

24. August 10. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Klostergottesdienst im Klosterpark Altzella

mit den Chören der Region und Kindergottesdienst;
im Anschluss: Einladung zum Grillen

31. August 11. Sonntag nach Trinitatis
14:30 Uhr Gemeindefest der Kirchgemeinden Krögis

und Milititz-Heynitz mit einem Gottesdienst
zum Schulanfang in Miltitz

Monatsspruch im September 2025
Gott ist unsre Zuversicht und Stärke. Psalm 46, Vers 2

7. September      12. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr             Heynitz: Gottesdienst

14. September    13. Sonntag nach Trinitatis
08:30 Uhr Krögis: Gottesdienst
10:00 Uhr Burkhardswalde Gottesdienst mit Heiligem 

Abendmahl und Kindergottesdienst

21. September    14. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Heynitz: Erntedankgottesdienst

Abgabe der Erntegaben am Samstag, 20.09.2025, 
15 bis 16 Uhr

10:15 Uhr Miltitz: Erntedankgottesdienst
Abgabe der Erntegaben am Samstag, 20.09.2025; 
15 bis 16 Uhr

14:00 Uhr Krögis: Erntedankgottesdienst mit Kindergottes-
dienst, musikalisch ausgestaltet vom Kirchenchor
Abgabe der Erntegaben am Samstag, 20.09.2025; 
13 bis 17 Uhr

17:00 Uhr Taubenheim: Orgel und Wein

Christenlehre
in Krögis: Kl. 1 - 4 mittwochs; 15:00 – 16:00 Uhr 
in Miltitz: Samstag, 23.08. und 27.09.2025
Kl. 1 – 6; von 9:30 Uhr bis 11:00 Uhr

Kirchennachrichten
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Kirchennachrichten

n Nachgedacht

Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung
tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor
Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber! 

Die Bibel – 1. Timotheus 2, 2

Paulus nennt Timotheus sein „Kind im Glauben“. Tut man für sein Kind
nicht das Beste? Bringt man nicht seine ganze Erfahrung ein, um seinem
Kind die Zukunft zu erleichtern? Es ist wie ein Geheimnis zum Leben,
dass der Apostel seinem Kind ans Herz legt. Timotheus soll sich danach
richten, zwar nicht aus Frömmelei, sondern aus ernsthaftem Glauben. –
Mit der Obrigkeit und mit Königen aus der Zeit des Apostels haben wir
nicht mehr viel zu tun.
Aber kein Mensch lebt, ohne dass jemand auf irgendeine Weise über
ihm steht oder ihm etwas zu sagen hat. Denn keiner steht ganz für dich
allein. Es wäre ein Trugschluss zu meinen, dass allein der gute Wille der
Übergeordneten das Wohlergehen der Menschen unter ihnen sichert.
Wer Macht spürt, wenn auch nur im kleinen Bereich, kann nur zu leicht
seinen Spielraum erweitern und ausnutzen.
Den Befehlenden und Handelnden in Gottes Hand zu wissen, das stärkt
und beruhigt das eigene Leben und fordert unsere Dankbarkeit. Sind uns
denn Politiker nicht vertrauenswürdiger, wenn sie im Glauben an Gott
stehen und diesen Glauben zur Richtschnur ihres Handelns machen?
Der Segen Gottes kommt dann allen Menschen zugute. – Und bei all
dem sollten wir bedenken, dass auch wir selbst irgendwo das Sagen ha-
ben im Umgang mit anderen Menschen.
Gebet: Gott, bestimme du auch heute unser Handeln. (Aus Licht und
Kraft - Losungskalender 2025“)

n Erreichbarkeit 

Öffnungszeiten des Kirchgemeindebüros in Leuben:
Di.:   08.00 Uhr bis 12.00 Uhr      
Do.: 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Telefon Pfarramt Leuben mit Anrufbeantworter: 035241/58 667, 
Fax: 035241/58 672   
E-Mail: kirche-leuben@gmx.de, Internet: www.kirche-leuben.de
Pfarrer Mathias Tauchert, Burkhardswalde, Tel.: 035245 729102, 
mathias.tauchert@evlks.de

Anzeige(n)

Kinderstunde
in Miltitz: Montag, nach Vereinbarung
in Barnitz: Mittwoch, nach Vereinbarung
in Löthain: Mittwoch, nach Vereinbarung

Konfirmandenunterricht – für alle Schwesterkirchgemeinden
Vor- und Hauptkonfirmanden donnerstags von 16.15 – 17.15 Uhr
im Pfarrhaus Burkhardswalde

Frauendienst Krögis
Dienstag, 09.09.2025, 14:00 Uhr im Gemeinderaum der Kirche Krögis

Krögiser Frauentreff
30.08. und 30.09.2025, 19:00 Uhr im Gemeinderaum der Kirche Krögis

Kirchenchor Krögis
donnerstags, 19:30 Uhr in der Kirche Krögis

Posaunenchor Krögis
mittwochs, 19:00 Uhr in der Kirche Krögis

Pfarrer Mathias Tauchert • Tel. 03 52 45 - 72 91 02 • 0175 566 31 96
E-Mail mathias.tauchert@evlks.de • www.pfarramt-burkhardswalde.de

Pfarrbüro • Tel. 03 52 45 - 702 50 • Fax 03 52 45 - 702 51;
E-Mail: kg.burkhardswalde@evlks.de
Sprechzeit: Mittwoch 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Friedhofsverwaltung
Ev.-Luth. Pfarramt Nossen, Dresdner Str. 2 in 01683 Nossen
Tel. 03 52 42 – 68 467, E-Mail: ksp.nossener-land@evlks.de 
Sprechzeit:    Dienstag:       10.00 bis 12.00 Uhr u. 14.00 bis 17.00 Uhr; 

Donnerstag:  10.00 bis 12.00 Uhr u. 14.00 bis 16.00 Uhr 
Freitag:          09:00 bis 12:00 Uhr und nach Vereinbarung

Friedhofsmitarbeiter Friedhof Krögis – Herr und Frau Süß 
Tel.: 035244 - 41 571

Käbschütztal – Kirchennachrichten der 
Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde 
Leuben – Ziegenhain – Planitz

n HERZLICHE EINLADUNG 
zu unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen 

Samstag vor dem 9. Sonntag nach Trinitatis – 16. August
17.00 Uhr        Abendmusik in Leuben –

Musik für Instrumente und Orgel

10. Sonntag nach Trinitatis – 24. August
10.00 Uhr        Klostergottesdienst in Altzella

11. Sonntag nach Trinitatis – 31. August
08.30 Uhr        Abendmahlsgottesdienst in Planitz

Samstag vor dem 12. Sonntag nach Trinitatis – 6. September
17.00 Uhr        Open-Air-Gottesdienst am Graupziger Teich, 

anschließend Grillen.
Schlechtwettervariante: Kirche Ziegenhain

12. Sonntag nach Trinitatis – 7. September
14.00 Uhr        Andacht zum Dreschfest – Schloss Schleinitz

Erntedankfest – Sonntag, 14. September
10.00 Uhr        Festgottesdienst in Planitz, anschl. Kirchenkaffee

n Gruppen und Kreise

Kirchenchor: dienstags 19.30 Uhr in Leuben
Blockflötengruppe: montags 17.30 Uhr in Leuben
Posaunenchor: mittwochs 20.00 Uhr in Deila
Seniorenkreis: mittwochs 14.30 Uhr im Gemeindesaal Leuben, 13.08. 
Kinderkirchentreff: samstags 10.00 bis 11.30 Uhr im Pfarrhaus Leuben
bzw. im Gemeinschaftsraum der Kirche Ziegenhain: Termine per Einla-
dung
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